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Hohe Standards und breites Angebot 

Das Fernsehen ist unsere bevorzugte Informations- und Unterhaltungsquelle. Im audiovisuellen Bereich treffen starke finanzielle Interessen und Fragen der kulturellen Vielfalt, öffentlichen Dienstleistung und sozialen Verantwortung aufeinander. Jede nationale Regierung verfolgt ihre eigene audiovisuelle Politik, während die Union da Regeln und Leitlinien festlegt, wo es um gemeinsame Interessen wie offene EU-Grenzen und fairen Wettbewerb geht.

· Überblick
· Rechts-vorschriften
· Mehr Informationen
Fernsehen und Abrufdienste ohne Grenzen

Die EU reguliert die grenzüberschreitende Ausstrahlung von Fernsehprogrammen im Europäischen Binnenmarkt seit 1989. Heute sind dank moderner Technologie Fernsehsendungen überall und jederzeit verfügbar, Wir können mit herkömmlichen Apparaten oder über das Internet fernsehen und die Programme über Handys und andere tragbare Geräte verfolgen, während wir unterwegs sind. Die EU hat die bestehenden Regelungen den neuen Gegebenheiten entsprechend aktualisiert. So bezieht sich die überarbeitete Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste nun auch auf Abrufdienste.
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EU-Vorschriften schützen Kinder vor schädlichen Inhalten.

Laut Richtlinie haben die Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebung untereinander abzustimmen, um Folgendes zu gewährleisten:

· Im Binnenmarkt darf es für den freien Verkehr von Fernsehsendungen und Video-Abrufdiensten keine Hindernisse geben. 

· Fernsehsender sollen, sofern möglich, mindestens die Hälfte ihrer Sendezeit für europäische Filme und Programme reservieren; auch Abrufdienste sollen zur Förderung europäischer Werke beitragen. 

· Wichtige Ziele von öffentlichem Interesse, wie etwa die kulturelle Vielfalt, müssen geschützt werden. 

· Damit eine breite Öffentlichkeit Zugang zu Großereignissen hat, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass diese nicht nur über kommerzielle Fernsehsender ausgestrahlt werden. Diese Bestimmung gilt vor allem für internationale Sportereignisse wie Olympische Spiele und Fußballweltmeisterschaften. 

· Minderjährige müssen vor gewalttätigen oder pornographischen Sendungen durch eine späte Ausstrahlung und/oder durch eine über die Fernbedienung einzugebende Zugangsbeschränkung geschützt werden. 

· In einer Fernsehsendung unsachlich dargestellte Parteien haben ein Recht auf Gegendarstellung. 

· Alle audiovisuellen Mediendienste halten im Hinblick auf kommerzielle Kommunikation (Datenschutz, Achtung der Menschenwürde, Beschränkung des Alkohol-, Tabak- und Arzneimittelkonsums usw.) bestimmte Mindestregeln ein. 

· Die festgelegte Gesamtdauer von Werbesendungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums (12 Minuten pro Stunde) muss eingehalten werden. 
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Die EU unterstützt europäische Filmemacher.

Öffentlicher Rundfunk

Das Bekenntnis der EU-Mitgliedstaaten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde durch den 1999 in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam bekräftigt. Dies zeigt, welche Bedeutung die Regierungen dem öffentlichen Rundfunk zur Unterstützung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse sowie zur Wahrung der Vielfalt angesichts der Medienkonzentration beimessen.

Jeder Regierung steht es frei, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziell zu unterstützen, sofern die Finanzierung dem öffentlich-rechtlichen Auftrag dient und die gängigen Geschäftstätigkeiten nicht behindert oder den Wettbewerb zwischen den Rundfunkanstalten verzerrt.

Die kulturelle Ausnahme

Die in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste geforderte Mindestquote für europäische Programme trägt der Sorge Rechnung, dass sich amerikanische Produktionen sonst den Löwenanteil am europäischen Markt sichern könnten. Obwohl die Länder der EU mehr Filme produzieren als die USA, werden 75 % der Einnahmen europäischer Kinos mit amerikanischen Filmen erzielt.

Die EU gehört zu den Unterzeichnern des UNESCO-Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Um ihre eigene kulturelle Vielfalt zu schützen und europäische Produktionen zu fördern, hat die EU u. a. eine Ausnahme von den Freihandelsvorschriften der Welthandelsorganisation erwirkt. Aufgrund dieser sogenannten „kulturellen Ausnahme“ können die EU-Mitgliedstaaten die Einfuhr kultureller Güter (z. B. von Filmen) beschränken. 

Media 2007

Es nützt allerdings nichts, Quoten für europäische Filme und Programme festzulegen, wenn nicht genügend Filme und Programme in Europa produziert werden. Hier kommt das Media-Programm – als zweiter Pfeiler der audiovisuellen Politik der EU – zum Tragen: Durch finanzielle Unterstützung soll die europäische Produktion hochwertiger Filme und Fernsehprogramme gefördert, ihre Ausstrahlung in Europa und darüber hinaus gesteigert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen audiovisuellen Industrie gestärkt werden.

Das erste Media-Programm wurde 1990 aufgelegt. Das derzeitige Programm läuft von 2007 bis 2013 und verfügt über Finanzmittel in Höhe von 755 Millionen Euro. Wie bei den Vorläuferprogrammen liegt der Schwerpunkt auf der Produktion, dem Vertrieb und der Förderung von Filmen und anderen audiovisuellen Werken.

Zusammenfassung der Rechtsvorschriften und Politik

· Übersicht 

· Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 

· Media-Programme 

· Jugendschutz und Wahrung der Menschenwürde 

· Digitales Fernsehen 

· Hochauflösendes Fernsehen 

· Organe, Einrichtungen und Agenturen 

Rechtsvorschriften und Gerichtsurteile – ungekürzte Fassungen

· Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Artikel 167) [image: image4.png]



· Geltende Rechtsvorschriften 

· Information, Bildung und Kultur 

· Rechtsvorschriften in Vorbereitung und Stand interinstitutioneller Entscheidungsverfahren 

· Suche in der Datenbank des Europäischen Parlaments für Legislativverfahren 


 HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/oeil/search.jsp?language=fr" 
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· Suche im öffentlichen Register des Rates der Europäischen Union 

· Suche in PreLex 

· Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 


 HYPERLINK "http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents" 

[image: image8.png]




· Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen 

· Jüngste Rechtssprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz 


Institutionen und Einrichtungen der EU

· Kommission 

· Audiovisuelle Politik und Medienpolitik 

· MEDIA-Programme 


 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/culture/media/index_fr.htm" 
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· Audiovisueller Dienst 


 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/avservices/home/index_fr.cfm" 
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· Fernsehen: Europe By Satellite 


 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_fr.cfm" 
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· Europäisches Parlament 

· Ausschuss „Kultur und Bildung“ 

· EPLive 

· Rat der Europäischen Union 

· Bildung, Jugend und Kultur 

· Audiovisueller Dienst des Rates 

· Europäische Investitionsbank 

· Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ (EACEA) 

· Europäische Audiovisuelle Informationsstelle 

Veröffentlichungen, Statistiken und Pressemitteilungen

· Empfehlenswerte Lektüre 

· Ein Europa der Völker bauen – die Europäische Union und die Kultur (aus der Reihe „Europa in Bewegung“) „Europa in Bewegung“) 

· Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Union 

· Statistik 

Finanzierungsmöglichkeiten

· Finanzhilfen 


· Ausschreibungen (öffentliche Aufträge) 


